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Amtsblatt
für den Landkreis Uelzen

29. April 202251. Jahrgang Nr. 8

Bekanntmachung der Städte, Samtgemeinden
und Gemeinden

Samtgemeinde Rosche Rosche, den 11.04.2022

Verkündung

Jahresabschluss 2019

Der Rat der Samtgemeinde Rosche hat in seiner Sitzung am 
17.03.2022 die Jahresrechnung 2019 des Nettoregiebetrieb Ab-
wasser beschlossen. Im Einzelnen hat der Samtgemeinderat

1.   das Ergebnis der Jahresrechnung 2019 nach Prüfung zur 
Kenntnis genommen, 

2.   die nachträgliche Zustimmung der bisher nicht genehmigten 
über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2019 erteilt,

3.   die Jahresrechnung 2017 gem. § 129 NKomVG beschlossen 
und gleichzeitig dem Samtgemeindebürgermeister für das 
Haushaltjahr 2019 Entlastung erteilt,

4.   beschlossen den Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 
in Höhe von 51.777,67 € wird gemäß § 24 Abs. 1 S. 1 Kom- 
HKVO aus der mit Überschüssen des ordentlichen Ergeb-
nisses gebildeten Rücklage gedeckt wird. In der Rücklage sind 
derzeit 661.454,62 €.

5.   Beschlossen den Jahresfehlbetrag im außerordentlichen Er-
gebnis in Höhe von 46.494,06 € wird nach § 24 Abs. 3 S. 1, 
2 KomHKVO anteilig mit 686,51 € aus der Rücklage aus Über-
schüssen des außerordentlichen Ergebnisses gedeckt. Diese 
Rücklage beträgt derzeit 686,51 €. Der Restbetrag in Höhe von 
45.807,55 € wird aus der Rücklage des ordentlichen Ergeb-
nisses gedeckt. Ein Vortrag des Fehlbetrags erfolgt daher nicht.

Die Jahresrechnung und der Prüfbericht kann nach § 129 (2) und 
§ 156 (4) des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in 
der Zeit

vom 02.05.2022 bis zum 10.05.2022

während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Kämmerei der 
Samtgemeindeverwaltung, Zimmer 1.15, eingesehen werden. 

Im Auftrage
Mennerich
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